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1. Eine Beitragsbefreiung ist grundsätzlich als Son-
derrecht i.  S.  d. §  35 BGB anzusehen. Dessen Be-
gründung bedarf aber nicht stets der Zustimmung 
aller nichtprivilegierten Mitglieder.

2. Es ist selbstverständlich, dass die Mitglieder eines 
Schießsportvereins den Schießsport nur nach Maß-
gabe der Gesetze ausüben können. Dies muss in der 
Vereinssatzung nicht ausdrücklich hervorgehoben 
werden, auch nicht im Hinblick auf die waff enrecht-
lichen Beschränkungen, denen minderjährige Ver-
einsmitglieder unterliegen.

(Leitsätze der DNotI-Redaktion)

OLG Nürnberg, Beschl. v. 14.7.2021 – 12 W 2036/20

Problem
Die Satzung eines Schützenvereins sah vor, dass die Mit-
gliedschaft nur Personen über 14  Jahre erlangen kön-
nen. Ferner verpfl ichtete sie alle Mitglieder zur Zahlung 
von Beiträgen. Am 1.3.2020 fasste die Mitgliederver-
sammlung die Satzung mit ¾-Mehrheit insgesamt neu. 
Die beschlossene Fassung enthält kein Mindestauf-
nahmealter mehr, schreibt aber andererseits das Recht 
sämtlicher Mitglieder fest, den Schießsport auszuüben. 
Ferner befreit die Satzung „Ehrenmitglieder“ von Bei-
tragsleistungen.

Das Registergericht lehnte die Eintragung der Neufas-
sung ab: Bei der Beitragsbefreiung für Ehrenmitglieder 
handele es sich um ein Sonderrecht, dessen Begründung 
alle benachteiligten Mitglieder zustimmen müssten. 
Mit Blick auf das fehlende Mindestalter werde angeregt, 
zumindest das statutarische Recht zur Ausübung des 
Schießsports „auf Grundlage der bestehenden waff en-
rechtlichen Gesetzgebung einzuschränken“.

Entscheidung
Das OLG Nürnberg hat der Beschwerde des anmelden-
den Notars gegen die Zwischenverfügung stattgegeben. 
Es hält die beanstandeten Änderungen für eintragungs-
fähig.

Zur Einführung einer Ehrenmitgliedschaft mit Bei-
tragsbefreiung sei grundsätzlich lediglich eine Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich 
(§ 33 Abs. 1 S. 1 BGB). Zwar sei eine Beitragsbefreiung 
an sich als Sonderrecht i. S. d. § 35 BGB anzusehen, 
sodass deren Entziehung nur mit Zustimmung des be-
troff enen Mitglieds möglich sei. Daraus lasse sich aber 
nicht herleiten, dass auch die Begründung der Zustim-
mung sämtlicher nichtprivilegierter Mitglieder bedürfe. 
Der vereinsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ver-
lange dies nicht, wenn die Ungleichbehandlung ein-

zelner Mitglieder gerechtfertigt sei, wie etwa bei der 
Ehrenmitgliedschaft aufgrund besonderer Verdienste 
oder mit Blick auf die Tatsache, dass Ehrenmitglieder 
regelmäßig nicht mehr aktiv im Erwerbsleben stünden. 
Allerdings müsse zumindest theoretisch jedes Mitglied 
die Chance haben, das neu geschaff ene Ehrenamt ein-
mal selbst zu erlangen. Dies sei nach der neugefassten 
Satzung grundsätzlich der Fall.

Insbesondere bei der Satzungsneufassung habe das 
Registergericht die Satzung grundsätzlich im gleichen 
Umfang zu überprüfen wie bei der Erstanmeldung 
des Vereins. Die geänderten Satzungsbestimmungen 
bzgl. des Mindestaufnahmealters und des Rechts, den 
Schießsport auszuüben, stellten jedoch kein Eintra-
gungshindernis dar. Zwar seien Minderjährige unter 
14  Jahren aufgrund waff enrechtlicher Bestimmungen 
nur mit Einschränkungen berechtigt, den Schießsport 
auszuüben (s. § 27 Abs.  3 Waff G). Es liege aber kein 
Gesetzesverstoß darin, dass diese Beschränkungen in 
der Satzung nicht besonders zum Ausdruck kämen. 
Vielmehr sei es selbstverständlich, dass alle Vereinsmit-
glieder den Schießsport nur nach Maßgabe der waff en-
rechtlichen und immissionschutzrechtlichen Vorschrif-
ten ausüben könnten.

BGB §§ 305c, 307 Abs. 1, Abs. 2; 309 Nr. 13
Vertrag zugunsten Dritter; Ausschluss der Änderung 
des Bezugsberechtigten durch Testament oder Erb-
vertrag; AGB; Inhaltskontrolle

Eine von der versprechenden Bank im Rahmen einer 
Verfügung zugunsten Dritter für den Todesfall vor-
formulierte Klausel, wonach ein Widerruf der Dritt-
begünstigung bezogen auf das Deckungsverhältnis 
nur durch eine (schriftliche) Erklärung des Ver-
sprechensempfängers gegenüber der Bank erfolgen 
kann, erweist sich weder als überraschend noch als 
unwirksam.

(Leitsatz der DNotI-Redaktion) 

OLG Dresden, Urt. v. 1.7. 2021 – 8 U 276/21 

Problem
Die Erblasserin unterhielt bei der beklagten Bank einen 
sog. Prämiensparvertrag, bei dem der M (der zu die-
sem Zeitpunkt noch als Alleinerbe vorgesehen war) als 
Begünstigter für den Todesfall eingesetzt war. In den 
Vertragsbedingungen war vorgesehen, dass diese Ein-
setzung zwar einseitig durch die Erblasserin widerrufen 
werden kann, aber nur durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der Bank. Ein Widerruf durch Testament 
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oder Erbvertrag wurde ausdrücklich ausgeschlossen. 
Durch notarielles Testament setzte die Erblasserin ihre 
Tochter – in diesem Verfahren die Klägerin – als neue 
Alleinerbin ein. Zugleich widerrief sie in der notariel-
len Urkunde vorsorglich alle von ihr bisher errichteten 
Verfügungen von Todes wegen. Die Tochter verlangte 
von der Bank Auszahlung des Guthabens aus dem Prä-
miensparvertrag. Sie vertrat dabei die Auff assung, dass 
die Klausel, dass die Einsetzung des Drittbegünstigten 
für den Todesfall im Prämiensparvertrag nicht durch 
Verfügung von Todes wegen widerrufen werden könne, 
überraschend i. S. d. § 305c BGB sei.

Entscheidung
Dieser Auff assung trat das Gericht entgegen. Voraus-
setzung für das Vorliegen einer überraschenden Klausel 
i. S. d. § 305c Abs. 1 BGB sei, dass eine objektiv unge-
wöhnliche Klausel vorliege, wobei sich die Ungewöhn-
lichkeit etwa aus der Unvereinbarkeit mit dem Leitbild 
des Vertrags oder mit dispositivem Gesetzesrecht erge-
ben könne. Ferner könne sich eine Ungewöhnlichkeit 
auch aus einer Abweichung von den nach der Verkehrs-
auff assung üblichen Vertragsbedingungen oder durch 
eine Unvereinbarkeit der Klausel mit dem äußeren Er-
scheinungsbild des Vertrages ergeben (Rn. 37 der Ent-
scheidung). Weitere Voraussetzung sei, dass der andere 
Vertragsteil mit einer solchen Klausel nicht zu rechnen 
brauche, wobei sich die Beurteilung diesbezüglich nach 
den Erkenntnismöglichkeiten eines typischen Durch-
schnittskunden richte.

Anschließend prüft das OLG Dresden, ob das disposi-
tive Gesetzesrecht für den Vertrag zugunsten Dritter 
ein „Leitbild“ enthält, von dem abgewichen wird. Aus 
§ 332 BGB leitet das Gericht ab, dass der Versprechens-
empfänger (hier: die Erblasserin) sich die Befugnis, 
den Dritten ohne Zustimmung des Versprechenden 
auszutauschen, ausdrücklich vorbehalten müsse. Nur 
dann könne dies im Zweifel auch in einer Verfügung 
von Todes wegen erfolgen. § 332 BGB deute somit im 
Umkehrschluss darauf hin, dass gegen den Willen des 
Versprechenden (hier: der Bank) ein späterer Austausch 
des Begünstigten durch letztwillige Verfügung nicht er-
folgen könne. Vor diesem Hintergrund sei die entspre-
chende Klausel nicht überraschend i. S. d. § 305c BGB. 

Fehle eine solche Klausel, sei gegenüber der Bank 
nicht gewährleistet, dass sie im Todesfall von dem 
wahren Berechtigten sichere Kenntnis erlange 
(Rn.  41 der Entscheidung). Mit der gleichen Begrün-
dung wird auch eine unangemessene Benachteili-
gung i.  S.  d. §  307 Abs.  1 S.  1  BGB i.  V.  m. §  307 
Abs.  2 Nr.  1  BGB verneint. Das Unterrichtungs-
interesse der zur Leistung verpfl ichtenden Bank sei in-
sofern schutzwürdig.

Zu guter Letzt beleuchtet das Gericht § 309 Nr. 13 BGB. 
Danach darf für Erklärungen und Anzeigen des Ver-
tragspartners gegenüber dem Klauselverwender keine 
strengere Form als die Textform i.  S.  d. §  126b  BGB 
angeordnet werden. Einer Prüfung anhand dieser 
Norm würde die entsprechende Klausel nach derzeit 
geltender Rechtslage nicht standhalten. Sie trat aller-
dings erst zum 1.10.2016 in Kraft und sah bis dahin 
vor, dass keine strengere Form als die Schriftform vor-
gesehen werden konnte. Im konkreten Fall kam noch 
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Fas-
sung zur Anwendung, sodass das Gericht einen Verstoß 
verneinte.

Praxishinweis
Die Entscheidung zeigt, dass das AGB-Recht trotz der 
Bereichsausnahme des § 310 Abs. 4 S. 1 BGB Auswir-
kungen auf die erbrechtliche Gestaltung haben kann 
und bei der Gestaltung von Testamenten mitgedacht 
werden muss. Der in vielen Formularen vorgesehene 
Hinweis, dass Verträge zugunsten Dritter gegebenen-
falls gesondert zu widerrufen sind, hat deswegen seine 
Berechtigung. 

Besser ist freilich eine ausdrückliche Regelung in der 
entsprechenden Verfügung von Todes wegen und – falls 
wie hier erforderlich – eine entsprechende inhaltsgleiche 
Änderung gegenüber der Bank. Zum Widerruf eines 
Schenkungsversprechens durch Verfügung von Todes 
wegen und zum Zugang der dort enthaltenen Willens-
erklärung gegenüber dem Versprechenden vgl. auch 
BGH MittBayNot 2018, 462 (m. Anm. Forschner).

Veranstaltung
Intensivkurs Überlassungsvertrag (Berkefeld/Oertel), 
1.-2.10.2021 Köln

Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsge-
staltung im Immobilienrecht 2020/2021 (Herrler/
Hertel/Kesseler), 1.10.2021 Heusenstamm – Hybrid-
Veranstaltung

Unterstützung bei der Abwicklung notarieller Ur-
kunden von A-Z (Tondorf), 4.10.2021 Bochum – 
Hybrid-Veranstaltung

Elektronisches Urkundenarchiv (verschiedene 
Referenten), 5.10.2021 Bochum; 5.10.2021 Ingol-
stadt; 6.10.2021 Heusenstamm; 7.10.2021 Augsburg; 
11.10.2021 Baden-Baden; 11.10.2021 Dresden Ra-
debeul; 15.10.2021 Homburg; 19.10.2021 Regens-
burg; 25.10.2021 Potsdam; 25.10.2021 Wiesbaden; 
26.10.2021 Hamburg


